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Zuständigkeitsordnung für die Stadt Moers 
in der 9. Änderungsfassung 

vom 10.01.2020 
 
Aufgrund des §§ 7 Abs. 3, 41 Abs. 2 und 57 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2019 (GV. NRW.S. 202) und § 
5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Moers wurde durch den Rat der Stadt am 16. September 1992) folgende Zuständig-
keitsregelung beschlossen: 
 

§ 4 
Rechnungsprüfungsausschuss 

(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft nach § 102 der Gemeindeordnung den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Stadt 
(§ 59 Abs. 3 GO NRW). 

 
§ 18 

Bürgermeister 
 

(4) Zu den Aufgaben des Bürgermeisters zählt die Durchführung von Ausschreibungsverfahren und die Vergabe von Auf-
trägen in unbeschränkter Höhe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Die in vorstehenden Paragraphen festge-
legten Zuständigkeiten des Rates und der Ausschüsse im Rahmen der Vorbereitung  
- von Tiefbaumaßnahmen, insbesondere der Genehmigung der Baupläne für städtische Tiefbauarbeiten und öffent-

liche Grünanlagen  
- von Maßnahmen und Entscheidung über Ausführungspläne für alle städtischen Hochbauten 
- von Maßnahmen der Gebäudewirtschaft (Reinigung etc.) und der Gebäudeunterhaltung  

 
bleiben unberührt. Über Vergaben mit Auftragswerten oberhalb der in § 9 Abs. 3 der Haushaltssatzung festgelegten Wert-
grenzen sowie die Vergabe von Rahmenverträgen ist der sachlich zuständige Ausschuss im Anschluss zu unterrichten. 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Moers tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vom Rat der Stadt Moers am 27.11.2019 beschlossene 9. Änderung der Zuständigkeitsordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
Es wird auf § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:  
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Best-
immungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß bekannt 

gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Moers, den 10.01.2020 
 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
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Zuständigkeitsordnung für die Stadt Moers 
in der 10. Änderungsfassung 

vom 10.01.2020 
 
Aufgrund des §§ 7 Abs. 3, 41 Abs. 2 und 57 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) und § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Moers wurde durch den Rat der Stadt am 16. 
September 1992 folgende Zuständigkeitsregelung beschlossen: 
 

§ 12 
Ausschuss für Personal, Feuerwehr und Digitalisierung 

 
(1) Der Ausschuss nimmt die Aufgaben des Personalwesens wahr. § 13 der Hauptsatzung bleibt unberührt. 
 
(2) Dem Ausschuss obliegt die Entscheidung in Angelegenheiten 
 

a) des Feuerschutzes nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen 
Notständen (FSHG), 

 
b) des Rettungsdienstes nach dem Gesetz über den Rettungsdienst (RettG). 

 
Darüber hinaus nimmt der Ausschuss die Angelegenheiten der Partnerschaften mit anderen Städten und die damit verbun-
denen Beschlussfassungen wahr, soweit es sich um Begegnungen zwischen Feuerwehren oder den Jugendfeuerwehren 
handelt. Die Entscheidung über die Aufnahme städtepartnerschaftlicher Beziehungen bleibt dem Rat der Stadt vorbehalten. 
Die Zuständigkeiten des Jugendhilfeausschusses, des Kulturausschusses und des Schul- und Sportausschusses bleiben hier-
von unberührt. 
 
(3) Der Ausschuss nimmt Angelegenheiten der Digitalisierung wahr. 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Moers tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vom Rat der Stadt Moers am 27.11.2019 beschlossene 10. Änderung der Zuständigkeitsordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Es wird auf § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:  
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Best-
immungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  durchgeführt,  
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß  be-

kannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Moers, den 10.01.2020 
 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 
In der Stadt Moers ist folgender Schiedsamtsbezirk für die Wahlzeit 
vom 01.07.2020 – 30.06.2025 zu besetzen: 
 
Bezirk 1 – Kohlenhuck, Bornheim. Repelen, Genend – 
 
Die Schiedsperson, die vom Rat der Stadt Moers für fünf Jahre gewählt wird, muss ihren Wohnsitz in dem entsprechenden 
Schiedsamtsbezirk haben. Sie sollte zwischen 30 und 70 Jahre alt und ihrer Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung be-
sonders befähigt sein. Diese Befähigung sollte in einer Bewerbung bereits begründet hervorgehoben werden. Die ehren-
amtlich tätige Schiedsperson führt Schlichtungsverfahren in Privatklagedelikten und bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten 
durch. Hierbei handelt es sich z. B. um Hausfriedensbruch, Beleidigungen, leichte und fahrlässige Körperverletzung, Sachbe-
schädigung und nachbarrechtliche Streitigkeiten.   
 
Nähere Informationen können auf der Homepage des Stadt Moers (www.moers.de) unter dem Suchbegriff „Schiedsperso-
nen“ sowie über den dort vorhandenen Link „Justizportal des Landes Nordrhein-Westfalen“, „Bürgerservice“, Suche „Schied-
samt“ und den zusätzlichen Link „Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V., Suche „Schiedsamt“, abgerufen 
werden.    
 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an der Ausübung des Amtes einer Schiedsperson haben, können sich bis zum 
02.03.2020 schriftlich unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Beruf bei der 
 
Stadt Moers 
-Fachdienst Ordnung- 
47439 Moers 
 
bewerben. 
 
 
Moers, den 13.01.2020 
 
 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
 

http://www.moers.de/
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Festsetzung 
von Wochenmärkten, Moerser Kirmes und Weihnachtsmarkt  

nach Gegenstand, Zeit, 
Öffnungszeit und Platz 

im Stadtgebiet Moers vom 06.01.2020 
 
 
Auf Grund der §§ 69, 60b, 67 und 68 der Gewerbeordnung (GewO) in der Neufassung vom 22.02.1999 (BGBl. I. S. 202), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. September 2013 (BGBl. I S. 3556), §§ 3 und 4 des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528 / SGV. 
NW. 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765), und § 5 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Gaststättengesetzes vom 28.01.1998 (GV. NW. S. 17 / SGV. NW. 7103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5.4.2005 
(GV. NRW. S. 332), sowie § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. Nw. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Art. I d. Gesetzes v. 9.10.2007 
(GV. NRW. S. 380), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) wird von der Stadt 
Moers als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt vom 27.11.2019 festgesetzt: 
 
A) Wochenmärkte 
 

1. Die Stadt Moers veranstaltet folgende Wochenmärkte: 
 
1.1 den Markt Moers-Stadtmitte  

 auf dem Neumarkt sowie auf dem zwischen den Hausnummern 14 und 21 (östliche Seite) und der Meerstraße ge-
legene Teil der Steinstraße  
am Dienstag und am Freitag. 
 
Anlässlich der Moerser Kirmes wird am Kirmesfreitag der Markt Moers-Stadtmitte auf eine Teilfläche des Parkplat-
zes Nordring/Moerser Benden (westliche Seite) verlegt; der Markt am Kirmesdienstag fällt aus. 
 
Anlässlich des Weihnachtsmarktes werden in der Steinstraße einseitig zwischen Hausnummer 4 und 6 (Höhe Alt-
markt) keine Wochenmarktstände platziert. 

 
1.2 den Markt Repelen  

auf dem Marktplatz in Moers-Repelen  
am Dienstag und Freitag; 

 
1.3 den Markt Meerbeck  

auf dem Marktplatz an der Lindenstraße in Moers-Meerbeck  
am Mittwoch und Samstag; 

 
1.4 den Markt Kapellen  

auf dem Hermann-Thelen-Platz an der Bahnhofstraße  
am Samstag; 

 
2. Es gelten folgende Verkaufszeiten: 
 
 Die Märkte beginnen 

 
a) vom 1. April bis 30. September um 7.30 Uhr 
b) vom 1. Oktober bis 31. März um 8.00 Uhr 

 
 und enden jeweils um 13.00 Uhr 
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Der Wochenmarkt Moers-Innenstadt endet jeweils um 14.00 Uhr. 
 
 Fällt der Wochenmarkttag auf den 24. oder 31. Dezember, so endet die Verkaufszeit bereits um 12.00 Uhr. 

 
 
3. Abweichung von der Festsetzung: 
 

 Fällt ein Wochenmarkttag auf einen gesetzlichen Feiertag, so entscheidet der Bürgermeister (Fachdienst Ordnung) 
darüber, welcher vorhergehende oder nachfolgende Werktag Markttag ist oder ob der Markttag ausfällt. 

 
4. Gegenstand der Wochenmärkte ist der Warenkreis, der durch § 67 Abs. 1 GewO und die gemäß § 67 Abs. 2 GewO 

erlassene Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung von Waren des täglichen Bedarfs zum Wochen-
marktverkehr bestimmt wird. 

 
 

B) Moerser Kirmes 
 
1. Die Stadt veranstaltet die Moerser Kirmes  
 

• jeweils am ersten Wochenende des Monats September von Freitag bis einschließlich Dienstag 
 
• auf dem Friedrich-Ebert-Platz, der Bankstraße zwischen Otto-Hue-Straße und Feldstraße, der Feldstraße zwi-

schen Bankstraße und Homberger Straße, der Homberger Straße zwischen Einmündung Feldstraße und dem Kö-
niglichen Hof, der Steinstraße, dem Neumarkt, der Meerstraße zwischen Steinstraße (Neumarkt) und Haagstraße 
und der Haagstraße zwischen Meerstraße und Klosterstraße sowie auf dem Kastellplatz. 

 
2. Die Kirmes beginnt freitags um 17.00 Uhr, samstags um 14.00 Uhr, sonntags um 11.00 Uhr und montags um 12.00 

Uhr und dienstags um 14.00 Uhr. 
 Sie endet freitags, samstags und montags um 24.00 Uhr, sonntags um 23.00 Uhr und dienstags um 22.00 Uhr. 
 
Imbiss- und Ausschankbetriebe haben am Dienstag eine Nachlaufzeit von 45 Minuten. Spätestens dann müssen 
auch diese geschlossen sein. 

 
 
3. Der Gegenstand der Kirmes ergibt sich aus § 60 Abs. 1 GewO. 

 
 
C) Weihnachtsmarkt 
 

1. Die Stadt Moers veranstaltet auf dem Kastellplatz, der Haagstraße zwischen Klosterstraße und Meerstraße, der 
Meerstraße zwischen Haagstraße und Steinstraße und auf dem Altmarkt jährlich einen Weihnachtsmarkt. 

 
2. Er beginnt am Donnerstag vor Totensonntag und endet am 22. Dezember.  
 
3. Der Markt ist montags bis donnerstags und sonntags von 11.00 bis 20.00 Uhr, freitags und samstags von 11.00 bis 

22.00 Uhr geöffnet.  
 
Imbiss- und Ausschankbetriebe haben eine Nachlaufzeit von 30 Minuten. Spätestens dann müssen auch diese ge-
schlossen sein. 

 
4. Gegenstand des Weihnachtsmarktes sind der Verkauf von Weihnachts- und Geschenkartikeln, die Abgabe von Im-

bissen, der Ausschank von Getränken sowie Musik- und Gesangsdarbietungen und ähnliche Aufführungen mit un-
terhaltendem und weihnachtlichem Charakter. 
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D) Abweichung von der Festsetzung 

 
Abweichungen von den Festsetzungen sind im Amtsblatt der Stadt Moers sowie in der örtlichen Tagespresse zu 
veröffentlichen. 

 
 
E) Schlussbestimmungen 
 

  Diese Festsetzung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Festsetzung vom 
25.07.2017 außer Kraft.  

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Festsetzung von Wochenmärkten, Moerser Kirmes und Weihnachtsmarkt nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeit und Platz 
im Stadtgebiet Moers vom 06.01.2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Best-
immungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 
oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 06.01.2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Arndt 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung der Stadt Moers 
 

Übergang zu den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2020/2021 
 
 
Die Anmeldung zur Aufnahme in die 5. Klassen 
 
DER HAUPTSCHULE, 
DER REALSCHULE, 
DER GESAMTSCHULEN UND 
DER GYMNASIEN 
 
sowie der gymnasialen Oberstufe der Gymnasien und der Gesamtschulen findet dezentral statt. 
 
Das Anmeldeverfahren der weiterführenden Schulen wird für die Klassen 5 und für die  
gymnasiale Oberstufe an folgenden Tagen durchgeführt: 
 
HAUPTSCHULE 
 
VOM 03. FEBRUAR 2020 – 05. FEBRUAR 2020 VON 09.00 UHR – 16.00 UHR 
  
 
REALSCHULE 
 
VOM 03. FEBRUAR 2020 - 05. FEBRUAR 2020 VON 09.00 UHR – 16.00 UHR 
 
GYMNASIEN 
 
VOM   03. FEBRUAR 2020 - 05. FEBRUAR 2020 VON 14.00 UHR – 18.00 UHR 
 
 
Aufgrund einer Absprache der Leiterinnen und Leiter der Gymnasien werden Aufnahmeanträge von 
Haupt- und Realschulabsolventen, die ihre Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium  
fortsetzen wollen, am Grafschafter Gymnasium und am Gymnasium Rheinkamp entgegengenommen. 
 

GESAMTSCHULEN 

 
VOM   03. FEBRUAR 2020 - 05. FEBRUAR 2020 VON 09.00 UHR – 16.00 UHR 
 
 
Das Anmeldeverfahren für die gymnasiale Oberstufe an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, der Anne- 
Frank-Gesamtschule und der Hermann-Runge-Gesamtschule findet ebenfalls in diesem Zeitraum statt. 
Ein ausführliches Informationsschreiben erhalten die Eltern der Schülerinnen und Schüler der betreffenden  
Jahrgänge durch die zur Zeit besuchte Schule. 
 
Moers, im Dezember 2019 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Arndt 
Beigeordneter  
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Bekanntmachung 
 

Einziehungsabsicht 
 
 
Es ist beabsichtigt, gemäß § 7 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW.S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch 
Artikel 27 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), die nachstehend benannten und aus dem beigefügten 
Lageplan ersichtlichen Teilflächen  
 

Grafschafter Rad- u. Wanderweg, Gem. Kapellen,  Flur 3, Flurstück 255 (Teilflächen von ca. 102 m²) 
 

einzuziehen. 

 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gem. § 7 StrWG NW öffentlich bekanntgemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen 
zu geben. 
 
Die Karte, aus der die Lage der zur Einziehung beabsichtigten Verkehrsflächen ersichtlich ist, liegt beim Fachbereich 8 – 
Vermessung, Straßen und Verkehr, Raum E.023 (Altes Rathaus, Erdgeschoss) öffentlich aus und kann dort von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Einwendungen sind innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich oder zur Nieder-
schrift an den Bürgermeister der Stadt Moers, Fachbereich 8 – Vermessung, Straßen und Verkehr, Rathausplatz 1, 47441 
Moers, zu richten. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden dem Ein-
wendenden zugerechnet. 
 
Nach Ablauf der gesetzlichen Frist von drei Monaten für die Bekanntmachung der Absicht der Einziehung wird über die Ein-
ziehung entschieden. Auch diese wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Moers, den 12.12.2019  
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Köhn 
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Einziehung von Straßen 
 
Gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV. NRW. 
S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachfolgende näher bezeichnete und im anliegenden Lageplan kenntlich 
gemachte Fläche 
 
Theodor-Heuss-Straße, Gem. Repelen, Flur 37, Flurstücke 1873 (Teilfläche von ca. 38 m²)  
eingezogen. 
 
Die Absicht wurde im Amtsblatt Nr. 10 der Stadt Moers vom 15.08.2019 bekannt gemacht. Durchgreifende Einwendungen 
hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
Hiermit wird die Einziehung gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) öf-
fentlich bekannt gemacht. Diese Einziehungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für 
die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV. NRW 
S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I, S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Einziehungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die genaue Lage 

und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen – insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, können beim 
Fachbereich 8 - Vermessung, Straßen und Verkehr, Raum E.023 (Altes Rathaus, Erdgeschoss) während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. 

2. Die Einziehung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
Moers, den 04.12.2019 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Köhn 
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Wohnungsbau Stadt Moers GmbH 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH hat am 13.12.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH zum 31.12.2018 wird mit einer Bilanzsumme von 
110.044.847,89 € festgestellt. 
 
 Im Jahresabschluss 2018 beträgt: 
 
 der Jahresüberschuss 1.292.075,67 € 
 Der Bilanzgewinn von 2.884.824,60 € 
 wird wie folgt verwendet: 
 
 Vom Bilanzgewinn 2018 von 2.884.824,60 € 
 wird eine Dividende von 8 % auf das 
 Stammkapital von 3.831.000,00 € = 306.480,00 € 
 zzgl. einer Dividende von 50.000 € netto = brutto 59.400,06 € 
 
 Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von 2.518.944,54 € 

 
 2. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. 

 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VINKEN•GÖRTZ•LANGE UND PARTNER, Duisburg, hat am 12.07.2019 der Gesellschaft 
zum Jahresabschluss 2018 den als Anlage beigefügten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, 47441 Moers 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
und  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB 
erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
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• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-

gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 
 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrundliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH vermittelt. 
 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientieren Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientieren Angaben abweichen. 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 

Duisburg, 12. Juli 2019 
 
VINKEN•GÖRTZ•LANGE UND PARTNER 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
 
Dipl.-Kfm. Stephan Lange 
Wirtschaftsprüfer 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 16.01.2020 bis  
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31.01.2020 in der Geschäftsstelle der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH,  
Landwehrstraße 6, 47441 Moers, zwischen 08.00 - 12.00 Uhr, aus. 
 
Moers, den 16.12.2019 
 
Roland Rösch    Rainer Staats 
Geschäftsführer    Geschäftsführer 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Schlosstheater Moers GmbH 
 
 

Die Gesellschafterversammlung der Schlosstheater Moers GmbH hat am 05.11.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss der Schlosstheater Moers GmbH zum 31.12.2018 wird mit einer Bilanzsumme von 411.955,51 € und 

einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € sowie einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.321.740,13 € festgestellt. 
2. Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 

2018. 
 
Die Wirtschaftsprüfer Karl-Heinz Berten und Dirk Herrmann von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision 
GmbH in Essen haben am 31.03.2019 der Gesellschaft zum Jahresabschluss 2018 einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht 2018 liegen in der Zeit vom 20.01.2020 bis zum 31.01.2020 bei der 
Schlosstheater Moers GmbH, Kastell 6, 47441 Moers von Dienstag bis Freitag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr aus. 
 
Moers, den 03.12.2019 
 
Ulrich Greb 
Geschäftsführender Intendant 
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Bekanntmachung über den Jahresabschluss des  
Zentralen Gebäudemanagements Moers  

zum 31.12.2018 
 
Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss des ZGM zum 31.12.2018 wird mit einer Bilanzsumme von 3.843.589,05 € und einem Jahresüber-

schuss von 551.866,87 € festgestellt. 

 
Dem Betriebsausschuss und der Betriebsleitung werden für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt. 

 
2. Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 551.866,87 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 Go in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. 
NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes Zentrales Gebäudemanagement Moers (ZGM). Zur Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG, Köln, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 03.09.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers, Moers 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers, 
Moers – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Ge-
bäudemanagement der Stadt Moers, Moers für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 und 
 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO 
NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
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Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-sätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. 
den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. 
V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
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- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben. 
 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
  
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrundliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. 
 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientieren Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientieren 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 
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Herne, den 04.12.2019 
 
gpaNRW 
 
Im Auftrag 
 
Thomas Siegert 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss bei der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zent-
rales Gebäudemanagement Moers“, Vinzenzstr. 17, 47441 Moers eingesehen werden kann (§ 26 Abs. 3 EigVO). 
 
Moers, den 10.12.2019  
 
Stadt Moers 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Thoenes 
Erster Beigeordneter 
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Konzernabschluss der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für das Geschäftsjahr 2018 
 

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

 

Die mit der Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts beauftragte Rödl & Partner GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
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Auslage der Unterlagen 
 
Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der Zeit vom 17.01.2020 bis 31.01.2020 in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft, Uerdinger Str. 31 in Moers, während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Stefan Krämer   Lutz Hormes  Dr. Kai Gerhard Steinbrich 
Vorstandsvorsitzender Vorstand   Vorstand 
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Jagdgenossenschaft Hülsdonk I 
Einladung  

 
Zu unserer Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Hülsdonk I  
  

am 28.02.2020 um 19 Uhr  
 

Tennishalle Klingerhuf in Neukirchen Wilhelm-Reuter-Allee 1 
  
lade ich Sie hiermit ein. 
  
Tagesordnungspunkte: 

 
1. Eröffnung mit Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
2. Gedenken der Verstorbenen  
3. Anträge zur Tagesordnung 
4. Billigung der Niederschrift über die letzte Genossenschaftsversammlung vom 07.06.2016 
5. Bericht des Jagdvorstandes 
6. Bericht des Schriftführers 
7. Bericht des Kassenführers / Rechnungsprüfer 
8. Entlastung des Vorstandes 
9. Entlastung des Kassenführers / Rechnungsprüfer 
10. Neuwahlen Vorstand  
11. Neuwahlen des Kassenführers / Rechnungsprüfer 
12. Haushaltsplan 2020-2024 
13. Verschiedenes  
 
Ich weise darauf hin, dass die Genossenschaftsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahlen der anwesenden Jagdgenossen 
beschlussfähig ist. Bevollmächtigte Vertreter der Jagdgenossen müssen im Besitz einer schriftlichen Vollmacht des Eigen-
tümers sein und vor der Versammlung ist diese beim Jagdvorsteher abzugeben. 
Einer schriftlichen Bevollmächtigung bedarf ebenfalls, wenn ein zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehöriges Grundstück 
nicht im Alleineigentum eines Jagdgenossen steht, etwa einer Erbgemeinschaft gehört. Da Miteigentümer und Gesamthan-
delseigentümer einer Fläche ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben können, ist der anwesende Jagdgenossen nur unter der 
Voraussetzung stimmberechtigt, dass dieser dem Jagdvorsteher zu Beginn der Versammlung schriftlich (e) Vollmacht (en) 
der übrigen Berechtigten vorlegt. Eine schriftliche Bevollmächtigung ist allein dann entbehrlich, falls der anwesende Jagd-
genosse selbst über die Anteilsmehrheit an der Fläche verfügt. 
Ebenso ist eine schriftliche Vollmacht des nicht anwesenden Ehepartners notwendig, wenn beide gemeinsam Eigentümer 
einer Fläche sind oder nur ein Elternteil für ein geschäftsunfähiges bzw. minderjähriges Kind als Grundstückeigentümer an 
der Versammlung teilnimmt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hans – Gerd Achterberg  
Tel. 0173 / 5454535 
(Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Hülsdonk I) 
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